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Bekanntmachung der Stadt Vetschau/Spreewald

über den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan

Nr. 02/2009 „Solarpark Laasow“ der Stadt Vetschau/Spreewald für den OT Laasow

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spreewald stimmt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 02/2009 „Solar-
park Laasow“ in den Gemarkungen Tornitz und Laasow (Geltungsbereich sh. Anlage 1) mit faunistischem Fachgutachten und Umwelt-
prüfung zu.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Vetschau/Spreewald, den 10.11.09
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Wahlbekanntmachung der Wahlbehörde gem. § 42 der Brandenburgischen Kommunalwahl-
verordnung (BbgKWahlV)

zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Vetschau/Spreewald am 29.11.2009
und der etwa notwendig werdenden Stichwahl am 13.12.2009

Gemäß § 42 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

1. Am 29.11.2009 findet die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Vetschau/Spreewald statt. Die etwa notwendig
werdende Stichwahl findet am 13.12.2009 statt. Das Wahlgebiet der Stadt Vetschau/Spreewald bildet einen Wahlkreis.

2. Die Wahlzeit dauert bei derWahl und bei der Stichwahl von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

3. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 01.11.2009 übersandt wurden, sind der Wahlbezirk und das
Wahllokal angegeben, in dem die wahlberechtigte Person wählt. Die Wahlbenachrichtigungskarte dient zur Prüfung der Wahl-
berechtigung und soll bei der Wahl abgegeben werden. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirkes
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

4. Jede wahlberechtigte Person hat zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie zur etwa notwendig werdenden
Stichwahl eine Stimme.
Für jede der vorgenannten Wahlen gilt Folgendes:
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er den Bewerber, dem er seine Stimme geben will, durch Ankreuzen zwei-
felsfrei kennzeichnet.
Je Stimmzettel ist nicht mehr als eine Stimme abzugeben; wird mehr als eine Stimme abgegeben, ist der Stimmzettel ungültig!
Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im Wahllokal bereitgehalten.

5. Der Wähler hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes über seine Person auszuweisen.

6. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann seine Stimme nur in dem auf der Wahlbenachrichtigungskarte angegebenen Wahllokal
abgeben.

7. Wahlscheininhaber können zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters an der Wahl im Wahlkreis - Stadt Vetschau/Spree-
wald -
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises oder
- durch Briefwahl teilnehmen.

8. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Wahlbehörde den amtlichen Stimmzettel, den amtlichen Wahlumschlag,
den amtlichen Wahlbriefumschlag und das Merkblatt für die Briefwahl beschaffen. Holt die wahlberechtigte Person persön-
lich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausgeübt werden.
Die Briefwahl wird zur jeweiligen Wahl in folgender Weise ausgeübt:
a) Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und unbeobachtet ihren Stimmzettel.
b) Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen Wahlumschlag und verschließt diesen.
c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt
zur Briefwahl.

d) Sie legt den verschlossenen Wahlumschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag.
e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
f) Sie übersendet den Wahlbrief durch die Post an die zuständige, auf dem Wahlbrief angegebene Stelle so rechtzeitig, dass
der Wahlbrief spätestens am jeweiligen Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

9. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäftes möglich ist.

10. Der Briefwahlvorstand tritt am 29.11.2009 um 15.00 Uhr und bei einer notwendig werdenden Stichwahl am 13.12.2009 im
Stadthaus II (Nebengebäude des Stadtschlosses), Zimmer 121, Schlossstraße 10 in der Stadt Vetschau/Spreewald zusam-
men.

Die öffentliche Auszählung der Stimmen beginnt am jeweiligen Wahltag um 18.00 Uhr.
11. Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft, wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl

herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht.

Vetschau/Spreewald, 9/11/2009
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Wólbne wuzjawjenje wólbnego zastojnstwa pó § 42 BbgK WahlV k wólbje
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Bekanntmachung der Wahlbehörde

über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerver-
zeichnis und Erteilung von Wahlscheinen zur Wahl

des Landrates des Landkreises
Oberspreewald-Lausitz am 10. Januar 2010

(§ 18 BbgKWahlG)

1. DasWählerverzeichnis zur Wahl des Landrates des Landkrei-
ses Oberspreewald-Lausitz für die Wahlberechtigten der Stadt
Vetschau/Spreewald wird in der Zeit
vom 14. Dezember bis 18. Dezember 2009
in der
Stadt Vetschau/Spreewald
Einwohnermeldestelle
Schlossstraße 10
03226 Vetschau/Spreewald
zu den folgenden Dienstzeiten:
Montag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr - 15.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu seiner Person imWählerverzeichnis eingetragenen
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit desWählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein
Sperrvermerk gemäß § 32b Abs. 1 des Brandenburgischen
Meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird automatisch geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen.
Der Einspruch kann bis zum 26. Dezember 2009 schriftlich
oder unter Beachtung der Schließzeiten aufgrund der gesetz-
lichen Feiertage und des Sonntages zur Niederschrift erklärt
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten für die Wahl des Landrates bis spätestens zum
13.12.2009 eine Wahlbenachrichtigung zugestellt.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er
sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

4. Erteilung von Wahlscheinen
4.1 EinenWahlschein für dieWahl des Landrates erhält auf Antrag:

- ein in das das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter

- ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach
§ 15 Abs. 1 Satz 1 der Brandenburgischen Kommunal-
wahlverordnung (BbgKWahlV) oder die Einspruchsfrist gegen
das Wählerverzeichnis nach § 24 Satz 2 des Brandenbur-
gischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) i. V. m. § 20
Abs. 1 Satz 2 BbgKWahlV versäumt hat,

b) sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BbgKWahlV oder der

Einspruchsfrist nach § 24 Satz 2 BbgKWahlG i. V. m. § 20
Abs. 1 Satz 2 BbgKWahlV entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluss desWäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Wahlbehörde gelangt ist.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein für die Wahl des Landrates nicht zugegan-
gen ist, kann ihm bis 15 Uhr amWahltag ein neuer Wahlschein
erteilt werden.

4.2 Wahlscheine für die Wahl des Landrates können von in das
Wählerverzeichnis eingetragenenWahlberechtigten schriftlich
oder mündlich bis zum 8. Januar 2010, 18.00 Uhr bei derWahl-
behörde Stadt Vetschau/Spreewald, Der Bürgermeister,
Schloss- straße 10, 03226 Vetschau/Spreewald schriftlich oder
als Erklärung zur Niederschrift beantragt werden.
Die Schriftform gilt durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax,
E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in
elektronischer Form als gewahrt, wenn der Antrag auch den
Tag der Geburt der antragstellenden Person enthält. Eine fern-
mündliche Antragstellung ist unzulässig.
Wahlscheine dürfen frühestens ab dem 18. Dezember 2009
erteilt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahllokales nicht oder nur unter nicht zumutbaren
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis
15 Uhr am Wahltag gestellt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetrageneWahlberechtigte
können aus den unter 4.1 Buchstaben a) bis c) angegebenen
Gründen einen Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen für die
Wahl des Landrates noch bis 15.00 Uhr am Wahltag stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Abschnitt 4.2 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht.
Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antrag-
stellung einer anderen Person bedienen.
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für
eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird.

4.3 Wer einenWahlschein für die Wahl des Landrates hat, kann in
einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebietes oder durch
Briefwahl wählen. Das Wahlgebiet ist der Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz.

4.4 Ergibt sich aus dem Antrag auf einen Wahlschein nicht, dass
der Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so
werden dem Wahlschein beigefügt:
- ein amtlicher weißer Stimmzettel
- ein amtlicher grauer Wahlumschlag
- ein amtlicher, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück-
zusenden ist, versehener roter Wahlumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wer durch Briefwahl wählt, muss den grauen Wahlumschlag
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Umschlag) und dem
unterschriebenenWahlschein in den rotenWahlbriefumschlag
einlegen, diesen verschließen und an die dort angegebene
Stelle übersenden. Der roteWahlbriefumschlag kann auch dort
abgegeben werden.
Die Briefwahl kann auch an Ort und Stelle bei der Wahlbehör-
de ausgeübt werden.
Der rote Wahlbrief muss der darauf angegebenen Stelle spä-
testens am 10.01.2010 um 18.00 Uhr zugehen bzw. vorliegen.

Vetschau/Spreewald, 9.11.2009
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wót 14. decembra do 18. decembra 2009  
 &F'G 

J3/0.)!30.2.&K>;.0% 
LM5#$%&$'N/<5)%O0 
Grodowa droga 10 
BPDDQ)!30.2.&K>;.0% 

) (+C?1-17>7A#/;"@,(89:)9%/%9::

pónje64+4 HI"HH#5*6"#J !K"HH#5*6"#%#!L"LH#5*6"#J !M"HH#5*6" 
)%:;.,1 HI"HH#5*6"#J !K"HH#5*6"#%#!L"LH#5*6"#J !N"HH#5*6" 
srjodu HI"HH#5*6"#J !K"HH#5*6"#%#!L"LH#5*6"#J !M"HH#5*6" 
stwórtk HI"HH#5*6"#J !K"HH#5*6"#%#!L"LH#5*6"#J !O"HH#5*6" 
&C;2 HI"HH#5*6"#J !L"HH#5*6" 

P1=?>#?.#)1/)*+.)%3-%#).&@%)3-.3>#B*=.#&@%).(Q#%0.#?.&.:3.(Q#()*-'7A#)#/%&'(1#
)*+%,-.)# /%&'(%3>7A#)*(.0'3(2'7A#?%;.)#&F42.3;,.+C,.)%F"# R.+'7# 7.#?.#)1/)*+.)%3-%#
).&@%)3-.3># &@%).(Q# %0.# ?.&.:3.(Q# ?%;.)# ?,15'7A# ?.# /%&'(%# )*+%,-.)# /%&'(%3>7A#
)*(.0.)# &F42.3;,.+C,.)%FS# ?4-# )C,3.(Q')-4# ).0)C(Q'F# T%2;>S# /# 2*;%,>7A=# B*=.#
3-4&@%).(Q# %0.# 3-4?.&.:3.(Q# /%&'(%# )*+%,-.)# (+C?.)%F"# U.F# ;.# &@%).# 3%#
&F42.3;,.+C,.)%3-4# 3-4).0(;.-# 5+C?%-17># 3%# ?%;># ?.# )1/)*+.)%3-%# ).&@%)3-.3>7A#
)*(.0.)S# /%# 2*;%,4=# -.# )# &F'/-%)-4V(24B# ,45'(;,-e pó § 32b wótst. 1 Bramborskeje 
&F'/-%)-4V(24-4#2%/3'#/%2%/#'3T.,B%7'-.)#/%&'(%3>" 

$%&'(#)*+%,-.)#)-46.#(4#%);.B%;'(2'"#W.#3-.5.#B*=.#(4#/#&.B.71#?%;.)45.#)1)'?3-%2%#
&*5+C?31F" 

D1/)*+.)%F#B*=.#-%3.#;43S#%2.#-.#?.#/%&'(%#)*+%,-.)#/%&'(%3>#%0.#B%#)*+034#:opjeno. 
 
K"# XA;.=# BC3'S# %=# /%&'(# )*+%,-.)# -.# 3-4&@%)># %0.# 3-4?.&.:3>S# B*=.# &F4F').# /%&'(1#

)*+%,-.)#&F4F')-43-4#/%&*?%F"#YF4F')-43-4#B*=.#(4#/%&*?%F#%=#?.#KO"#?474B0,%#KHHI#
&'(3-4#%0.#&F4/#)1/-%)-43-4#2#3%&'(%3-1S#6')%-17>#3%#3-4)*;)*,-.34#7%(4#?+%#2%/3'(2'ch
()C643-.)#%#?+%#3-464+4" 

L"# W.# )1/)*+.)%3-%# ).&@%)3-.34S# 2*;%,4=# (1# ?.# /%&'(%# )*+%,-.)# /%&'(%34S# ?.(;%31# /%#
)*+01#2,%-345.#,%67%#34-&*/?64-#%=#?.#!L"!K"KHHI#)*+031#&.)C64V21" 

XA;.=#3-4-.#)*+031#&.)C64V21#?.(;%:S#%+4#BC3'S#%=# -.#?.#)1/)*+.)%3-%#).&@%)njony, 
?4-# &F4F').# /%&'(1#)*+%,-.)#&F4F')-43-4# /%&*?%FS# %=# 3-40># -.B1#5,./>:.S# %=# 3-%B*=.#
()*-.#)*+034#&@%).#)150%F" 

4. D1?%)%3-4#)*+03>7A#:.&-43.) 
4.1 D*+034#:.&-43.#/%#)*+01#2,%-345.#,%67%#?.(;%3-.#3%#&*=4?%3-4G 

- ?.#)1/)*+.)%3-%#).&@%)3-.3%#)*(.0%S#2*;%,%=#-.#?.#/%&'(%#)*+%,-.)#/%&'(%3%S 
- ?.#)1/)*+.)%3-%#).&@%)3-.3%#)*(.0%S#2*;%,%=#3-4-.#?.#/%&'(%#)*+%,-.)#/%&'(%3%S 

a) 5%=# ?.&.2%=.S# %=# -.#B'B.# ()*-(24-4# )'3># )1(;%-.3># 7%(# /%# /%&*?%F4# &*=4?%3-%# )*#
&F')/4F4# ?.# /%&'(%# )*+%,-.)# &*# Z# !M# )*;(;"# !# (%?%# !# 905PD%A+[# %0.# /%# /%&*?%F4#
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&F4F')-43-%#&F4F').#/%&'(1#)*+%,-.)#&*#Z K\#(%?%#K#905PD%A+8#/)C/%3>#/#Z#KH#)*;(;"#
! (%?%#K#905PD%A+[#(2.B16':%S 

b) 5%=# -.# 3%(;%:.# -4-4# &@%).S# (4# 3%# )*+0-4# ).06C+'FS# %2+4# &*# )*;0C53-43-1# )1(;%-.345.#
7%(%# /%# /%&*?%F4# &*=4?%3-%# &*# Z 15 )*;(;"# !# (%?%# !# 905PD%A+[# %0.# /%# /%&*?%F4#
&F4F')-43-%#&*#Z K\#(%?%#K#905PD%A+8#/)C/%3>#/#Z 20 wótst. 2 BbgKWahlV, 

c) 5%=# -.# (4# -4-4# )*+034# &@%).# )# &F4F')-4V(24B# &,.74(1# /)C(Q':.# %# 5%=# -.# )*+034#
/%(;.-3(;).#)*#;.F#;.B#/)C(Q43-1#%2+4#&*#/%2*V743-1#/%&'(%#)*+%,-.)#/5*3':%" 

D.0)C(Q'-.# ?.# )1/)*+.)%3-%# ).&@%)3-.3># )C,-.03-4S# %=# 3-4-.# &*=4?%34# )*+034#
:.&-43.# 2# 3-.B1# ?.-@:.S#B*=.# (4# -.B1# %=# ?.# !M"HH# 5*6"# 3%# ?3-1# )1/)*+.)%3-%# 3.)4#
)*+034#:.&-43.#)1?%F" 

4.2 Y*=4?%3-%# )*# )*+034# :.&-43%# /%# )*+01# 2,%-345.# ,%67%# B*51# ?.# )1/)*+.)%3-%#
).&@%)3-.34S# 2*;%,4=# (1# ?.# /%&'(%# )*+%,-.)# /%&'(%34S# &'(3-4# %0.# )1(;3-4# %=# ?.# N"#
-%31%,%# KH!HS# !N"HH# 5*6"# &F'# )*+034B /%(;.-3(;)-4# BC(;%#DC;.@.)E9:.;%# &'(3-4# %0.#
&F4/#)1/-%)-43-4#2#3%&'(%3-1#(;%-'F" 
]2.#?.6%,=%3-4# &'(34-4# T.,B>#&:%F'# ;4+45,%BS# ?%+.2.(&'(S# ;4+4T%2(S# 4-B%'+# %0.#A>3%2@4#
?.21B43;C,1-.034# &*(,C?3-43-4# )# 4+42;,.3'(24-# T.,B-4S# -.+'7# %=# ).&F'B-4-.# &*=4?%3-4#
tek4 3%,.?3>#64V#&*=4?%,-%"#U4+4T.3'(24#(;%-%3-4#&*=4?%3-.)#3-4-.#?.&1@Q.34" 

D*+034#:.&-43%#(BC-1#(4#34--C(3-4-#)*;#!N"#?474B0,%#KHHI#)1?%)%F" 

YF'# ?.&.2%/%34B# /%7A*,-43-1S# 2*;%,4=# /%)'31-.S# %=# 3-4-.# B*=3.# %0.# -.# -%3.# &*?#
3-4&F'F&')%03>B'#FC=%B'#B*=3.#?.#)1/)*+.)%,3-4#A>FS#B*=.#(4#&*=4?%3-4#A>@Q'#%=#?.#
!M"HH#5*6"#3%#?3-1#)1/)*+.)%3-%#(;%-'F" 

W.#)1/)*+.)%3-%# ).&@%)3-.34S# 2*;%,4=# 3-4-(1# ?.# /%&'(%# )*+%,-.)# /%&'(%34S#B*51# /#
&F'7>3.)S#2*;%,4=#(1#(4#&*?#\"!#&'(B'2'#%^#?.#7^#&*?%+'S#3%#?3-1#)1/)*+.)%3-%#A>@Q'#?. 
!M"HH#5*6"#&*=4?%3-4#)*#)16C+43-4#)*+03>7A#:.&-43.)#/%#)*+01#2,%-345.#,%67%#(;%-'F" 

XA;.=# (;%-'-.# &*=4?%3-4# /%# ?,151# )*(.01S# B1(># /# &.B.71# &'(34-4# &.:3.B*7>#
?.&.2%/%FS#%=#-.#2#;.B1#).&@%)3-.3>"#D*;,C/2#\"K#)*;(;%)2#!#(%?%#K#3-4&:%F'" 
$0,%@34# ?.# )1/)*+.)%3-%# ).&@%)3-.34# B*51# (4# &F'# (;%-43-1# &*=4?%3-%# &*(:1=.)%F#
drugeje wósoby. 

 
R. -%3.#B*=3.#)*+034#:.&-43%#%#&*?:.=2'#/%#+'(;.)1#)*+01#/%#?,154#)*(.0>#)*;4)/4FS#
-.+'7# %=# (4# ).&@%)3-43-4# /%# &F')/4F4# &*?:.=2.)# /# &.B.71# &'(34-4# &.:3.B*7>#
?.&.2%=." 

4.3 XA;.=# B%# )*+034# :.&-43.# /%# )*+01# 2,%-345.# ,%67%S# B*=.# )# 21=?4B=21+'# )*+034B#
).074,21# )*+0345.# ;4,';.,'1B%# %0.# /# +'(;.B# )1/)*+'F"# D*+03># ;4,';.,'1B# -.# ).2,4-(#
8*,34#9:.;%-<1=>7%" 

4.4 Njewuchada-+'7# /# &*=4?%3-%# 3%#)*+034# :.&-43.S# %=# 7.# ?.#)1/)*+.)%3-%#).&@%)3-.3> 
&F4?#)*+03>B#&F4?(4?%,(;).B#)1/)*+.)%FS#&F'&.:.=>-1#(4#)*+034B1#:.&-43.-1G 
- %B;(2'#0C:>#5:.(.)%V(2'#+'(Q'2S 
- %B;(2%#@4,%#)*+03%#).0%+2% 
- %B;(2%#74,)-.3%#)*+03%#+'(;.)%#).0%+2%#/#%?,4(1S#3%#2*;%,1=#?4-#(4#)*+03>#+'(;#(+C?2#
&*(:%F#% 
- '3T.,B%7'(24#:.pjeno k listowej wólbje. 

 
XA;.=#)1/)*+'-.#/#+'(;.)4-1#)*+01S#B1(>#@4,1#)*+031#).0%+21#/#5:.(.)%V(2'B#+'(Q'2.B#
_)# /%7>3-.34-# ).0%+74^# %# &*?&'(%34# )*+034# :.&-43.# ?.# 74,)-.34-4# )*+034-4# +'(;.)4-4#
).0%+2'#(7>3'FS#;1#(%B1#/%7>3'F#%#3%#BC(;3.#&*(:%FS#2*;%,4=#3% njej jo pódane. Cerwjona 
)*+03%#+'(;.)%#).0%+2%#B*=.#(4#;%B#;424#)*;4?%F" 
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`'(;.)%# )*+0%#B*=.# (4# ;424# 3%#BC(;3-4# &F'# )*+034B# /%(;.-3(;)-4# )150%F"# X4,)-.3>#
)*+03>#+'(;#?4-#3%#BC(;3.S#%2.#3%#3-.B#-.#&*?%34S#34-&*/?64-#!H"H!"KH!H#?.-F#,4(&"#;%B#
&F4?+%=%F" 

DC;.@.)E9:.;%S#HI"!!"HI 

Bekanntmachung des Wahlleiters

gemäß des § 4 i. V. m. § 83 Abs. 6 der Kommunalwahlverordnung des Landes Brandenburg

Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses zur Wahl des hauptamtlichen Bürger-
meisters der Stadt Vetschau/Spreewald am 29.11.2009

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet
am: 04.12.2009
um: 18.00 Uhr
im: Sitzungszimmer der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald,

Schlossstraße 10, Vetschau/Spreewald
statt.

Der Wahlausschuss ermittelt gemäß des § 48 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes in öffentlicher Sitzung das Gesamt-
ergebnis zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Vetschau/Spreewald am 29.11.2009.
Er stellt unter Berücksichtigung des § 48 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes fest:
1. die Zahl der wahlberechtigten Personen
2. die Zahl der Wähler
3. die Zahl der gültigen Stimmen
4. die Zahl der ungültigen Stimmenzettel
5. die Zahl der auf jeden Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen
6. die erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters
7. der/die gewählte Bewerber/in
8. Ermittlung und Feststellung der Bewerber/in für die Stichwahl (falls erforderlich)
Vetschau/Spreewald, 04.11.09

Antrag auf Gewässerausbau

gemäß § 31 WHG am Standort der „Stauabsenkung Süd“ im Gebiet der Gemeinden Raddusch und Boblitz

Bekanntmachung des Landesumweltamtes Brandenburg vom 13. November 2009

Der Zweckverband Gewässerrandstreifenprojekt Spreewald, Kirchplatz 1 in 03222 Lübbenau/Spreewald beantragt die Planfeststel-
lung des Gewässerausbaus gemäß § 31 WHG zum Vorhaben „Revitalisierung Stauabsenkung Süd“.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen den Ersatzbau des Wehres 35, die Errichtung von Sohlschwellen im Krummen Wehrfließ und
Mingoa, Herstellung von Verbindungen Spree-Mingoa, Roggozoa-Kreploa und Krummes Wehrfließ-Südumfluter sowie die Anbin-
dung des Altarmes zwischen Schweißgraben und dem Krummen Wehrfließ.

Auf der Grundlage der §§ 72 - 78 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) wird hiermit bekannt gege-
ben, dass der Antrag in der Zeit vom 23.11.2009 bis zum 22.12.2009 in der Stadtverwaltung Vetschau, Schlossstraße 10, Raum 101,
in der Stadtverwaltung Lübbenau, Kirchplatz 1, Raum B 0.10 (Projektbüro) und im Landesumweltamt Brandenburg, Regionalabtei-
lung Süd, Genehmigungsverfahrensstelle, Von-Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus, Zimmer 4.27 für jedermann zur Einsicht ausliegt.
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Die Einsichtnahme kann im Landesumweltamt Brandenburg während der Dienstzeit erfolgen.

In der Stadtverwaltung der Stadt Vetschau kann die Einsicht während folgender Zeiten
Mo. 08:00 bis 15:00 Uhr
Di. 08:00 bis 18:00 Uhr, in der Zeit von 13:00 - 18:00 Uhr ist ein Vertreter der Antragstellerin vor Ort
Mi. 08:00 bis 15:00 Uhr
Do. 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr. 08:00 bis 12:00 Uhr

und in der Stadtverwaltung der Stadt Lübbenau während folgender Zeiten
Mo. 09:00 bis 15:00 Uhr
Di. 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mi. 09:00 bis 15:00 Uhr
Do. 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Fr. 09:00 bis 12:00 Uhr
erfolgen.

1. Alle, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, können bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist,
bis zum 05.01.2010 (Ende der Einwendungsfrist) bei der Stadtverwaltung Vetschau, Schlossstraße 10 in 03226 Vetschau, der
Stadtverwaltung Lübbenau, Kirchplatz 1 in 03222 Lübbenau/Spreewald oder beim Landesumweltamt Brandenburg, Genehmi-
gungsverfahrensstelle Süd, Von-Schön-Straße 7 in 03050 Cottbus, Einwendungen gegen den Antrag schriftlich oder zur Nieder-
schrift erheben.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. Die Einwendung muss die geltend gemachten Belange und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Vor- und Zuna-
me des Einwenders sowie seine Anschrift sind leserlich anzugeben, die Einwendung ist zu unterzeichnen.
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlau-
tender Texte eingereicht werden (gleichförmige Einwendungen), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite der Vertreter
mit Namen und Anschrift zu benennen. Der Vertreter hat durch Unterzeichnen sein Einverständnis zu bekunden. Andernfalls kön-
nen diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Erörterungstermin verhandelt, der noch ortsüblich bekannt gemacht wird.
Diejenigen, die fristgemäß Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, werden von dem
Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden.
Bei Ausbleiben eines Einwenders am Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.

3. Entstehende Kosten durch Einsichtnahme in die Antragsunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am Erörterungs-
termin oder Vertreterbestellung werden nicht erstattet.

4. Über Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens entschieden. Die Zustellung der Entscheidung kann durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

V. Rechtsgrundlagen
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August
2002 (BGBl. I S. 3245), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) geändert worden ist.
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. Juli 2009 (GVBl.
I S. 262, 264)
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember 2004 (GVBl. 2005 I S. 50), zuletzt
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 07. Juli 2009 (GVBl. I S. 262, 270)

Landesumweltamt Brandenburg
Regionalabteilung Süd
Genehmigungsverfahrensstelle/Obere Wasserbehörde
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